
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/10/18 4Ob114/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1951

Norm

ABGB §1159

ABGB §1162

BRG §25

InvEG §8

Rechtssatz

Eine ungerechtfertigte Entlassung und eine Kündigung unter Einhaltung einer kürzeren als der ordnungsgemäßen

Kündigungsfrist sind gleichwohl in der Regel wirksam; anders jedoch, wenn die erforderliche Zustimmung des

Invalidenausschusses nicht eingeholt Zustimmung des Invalidenausschusses nicht eingeholt oder die Verständigung

des Betriebsrates unterlassen wurde (Streik anläßlich des Vierten Lohnabkommens und Preisabkommens).
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